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Durch systematische Qualitätskontrollen  wird sichergestellt, dass die produzierten mineralischen Recyc-
lingbaustoffe die Anforderungen erfüllen. Die fachgerechte Aufbereitung und der Nachweis der geforderten 
Qualität sind mit Aufwand verbunden, welcher sich entsprechend auf den Verkaufspreis der entsprechenden 
Produkte auswirkt. 

Im Hochbau trägt u.a. das Label ‘MINERGIE-ECO‘ massgeblich zum Einsatz von Recyclingbeton bei. So 
können Gebäude, welche zu mindestens 50% (bezogen auf die Masse der Betonkonstruktionen, für welche 
Recyclingbeton grundsätzlich angewendet werden kann) aus Recyclingbeton erstellt werden, nach dem 
Label zertifiziert werden. Auch der vom BFE neu lancierte Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS)  
unterstützt diese Stossrichtung, indem die Kriterien von MINERGIE-ECO im Standard enthalten sind. 

Trotz der geschilderten Vorteile des Recyclings und der sichergestellten Qualitätssicherung werden minera-
lische Recyclingbaustoffe häufig nur in beschränktem Umfang und meist für Anwendungen mit geringen 
bautechnischen Anforderungen verwendet. Im Kanton Solothurn betrug in den letzten Jahren der Anteil  
mineralischer Recyclingbaustoffe an den gesamthaft verbauten mineralischen Baumaterialien (Primär- und 
Recyclingmaterial) gut ein Viertel. Als besonders schwierig gestaltet sich der Absatz von Mischabbruch-
granulat und von Elektroofenschlacke als Recyclingkies. 

Als Bauherr  grösserer Bauprojekte trägt die öffentliche Hand  am Funktionieren der Materialkreislaufbewirt-
schaftung eine besondere Verantwortung und hat eine wichtige Vorbildfunktion. Der Kanton Solothurn als 
grösster Auftraggeber der Bauwirtschaft im Kanton will seine Vorbildfunktion bzw. eine Vorreiterrolle als  
kantonaler Bauherr (Auftraggeber, HBA, AVT, teilweise AfU) durch die gezielte Nachfrage und Verwendung 
von Recyclingbaustoffen sowie auch als Bewilligungsbehörde (AfU, BJD) wahrnehmen und ausbauen. 
Sowohl der Solothurnische Verband Kies - Steine - Erden  (SKS) als auch der kantonale Baumeister-
verband  (BVSO) sind an einer Mitwirkung an einem kantonalen Förderungsprojekt für mineralische Sekun-
därbaustoffe interessiert. Ebenfalls an der Mitwirkung interessiert ist die Stahlindustrie. 

In Anlehnung an bestehende Förderungsstrategien und Erfahrungen in anderen Kantone und im Fürstentum 
Liechtenstein wurde im Rahmen des vorliegenden Projekts Baustoffrecycling-Strategie  Kanton Solothurn 
eine gemeinsame Strategie der involvierten kantonalen Ämter (HBA, AVT, AfU) unter Einbezug der relevan-
ten Akteure aus der Bauwirtschaft (SKS, BVSO) ausgearbeitet. 

Im vorliegenden Umsetzungskonzept wird anhand konkreter Massnahmen  aufgezeigt, wie die Förderung 
der Akzeptanz und des Einsatzes von mineralischen Recyclingbaustoffen, insbesondere bei Bauten der 
öffentlichen Hand (Hoch- und Tiefbau), erreicht werden soll. 

Im vorliegenden Bericht wird im ersten Teil ein Überblick über die bestehenden Grundlagen und Randbedin-
gungen gegeben sowie das Vorgehen bei der Erarbeitung des Konzepts / Massnahmenplans beschrieben. 
Im zweiten Teil werden die Resultate der einzelnen Arbeitsschritte (Problemstellung, Lösungsansätze, Ablei-
tung von Massnahmen, Evaluierung und Auswahl der Massnahmen, etc.) beschrieben. 
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2. Zielsetzung 

2.1 Strategische Ziele 

Das Projekt verfolgt die folgenden strategischen Ziele: 

■ Stoffkreisläufe schliessen 

■ Natürliche Ressourcen schonen 

■ Deponievolumen schonen 

■ Fördern der Verwertung von mineralischen Bauabfällen 
(Ziel: Recyclingquote (exkl. EOS) von über 90% bei mineralischen Bauabfällen im Kanton Solothurn) 

■ Fördern des nachhaltigen Einsatzes von mineralischen Recyclingbaustoffen bei öffentlichen Bauten 
und damit Wahrung der Vorbildfunktion als kantonaler Bauherr und Bewilligungsbehörde 

2.2 Projektziele 

Ziel ist, in Form eines praxisorientierten Instrumentes (Umsetzungskonzept mit konkretem Massnahmen-
plan) festzulegen, wie die Förderung des Einsatzes von mineralischen Recyclingbaustoffen bei öffentlichen 
Bauten und damit die Wahrung der Vorbildfunktion als kantonaler Bauherr und Bewilligungsbehörde erreicht 
werden kann. 

Die Erarbeitung des Umsetzungskonzepts (in Berichtsform, mit Grundlagen, Zielen und verbindlichem  
Massnahmenplan) soll unter Einbezug der wichtigsten Akteure erfolgen (Anknüpfung an die Gespräche im 
2012 zwischen des SKS und der Regierung). 

Dabei stehen u.a. die Erfahrungen aus anderen Kantonen und der verschiedenen Akteure im Vordergrund. 
Der Massnahmenplan soll die Wirkung und den Ressourcenbedarf der einzelnen Massnahmen aufzeigen. 
Durch die Verabschiedung des erarbeiteten Umsetzungskonzepts durch den zuständigen Regierungsrat soll 
innerhalb des BJD eine Behördenverbindlichkeit erreicht werden. 
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[3] Update KAR-Modell. Resultate 2013 und Vergleich zu 2010. Kurzbericht vom 18. März 2015 der 
Energie- und Ressourcen-Management GmbH, Freienbach, im Auftrag des Amtes für Umwelt des 
Kantons Solothurn 

[4] Modellierung der Baustoff-, Rückbau- und Aushubmaterialflüsse in den Kantonen AG, SH, SG, SO, 
SZ, TG, ZG und ZH – Überregionale Betrachtung, März 2012 

[5] Schlussbericht „Entwicklung eines Baustoff-, Rückbau- und Aushubmaterialflussmodells für den Kt. 
SO, Dez. 2011 

[6] Kantonale Abfallplanung Kanton Solothurn: Teilrevision im Bereich Bauabfälle. Ergänzung zur Ab-
fallplanung 98. FB 02-05. 04/2003 

[7] Abbaukonzept Steine und Erden 2009 Kanton Solothurn, Grundlagenbericht 

[8] Kantonale Deponieplanung Kanton Solothurn, 2008 

[9] Kantonaler Richtplan Kanton Solothurn, Ver- und Entsorgung, Entwurf öffentliche Auflage 2015 

[10] Kanton Solothurn, Amt für Umwelt: Umweltdaten. Zusammenstellung und Darstellung von umweltre-
levanten Daten. FB 14-02 2013, FB 15-02 2014, FB 16-02 2015 

3.3 Recycling-Quote (ohne EOS) 

Im Jahr 2014 fielen im Kanton Solothurn aus dem Rückbau 230‘000 m3 mineralische Bauabfälle an. Davon 
gingen 164‘000 m3 ins Recycling (davon wurden 3‘280 m3 Feinfraktion aus der Aufbereitung später auf De-
ponien endgelagert) und 36‘500 m3 in die direkte Verwertung, die übrigen 28‘700 m3 wurden direkt auf De-
ponien endgelagert. Die Ein- und Ausfuhr über die Kantonsgrenze hielten sich ungefähr die Waage, d.h. 
netto wurden 900 m3 exportiert (sämtliche Angaben in m3 fest). Abzüglich des Netto-Exports (dieser wurde 
weggelassen da nicht bekannt ist, was mit exportiertem Material geschieht, ob es rezykliert wird oder nicht) 
wurden im Jahr 2014 86% der anfallenden mineralische Bauabfälle rezykli ert . Die Recycling-Quote von 
2013 des Kantons Solothurn (90%) war im Vergleich mit den Kantonen Bern, Luzern, St. Gallen, Thurgau, 
Zug und Zürich im Mittelfeld. Im Jahr 2010 betrug die Recycling-Quote noch 74%. 

Von allen im Jahr 2014 im Kanton Solothurn verbauten mineralischen Baustoffen (877‘000 m3) waren 
419‘000 m3 Primärbaustoffe und 187‘500 m3 Recyclingbaustoffe (151‘000 m3 aufbereitetes Material plus 
36‘500 m3 direkte Verwertung). Die restlichen 270‘000 m3 wurden aus anderen Kantonen importiert – deren 
Anteil Primär- und Recyclingbaustoffe ist nicht bekannt (sämtliche Angaben in m3 fest). Unter Weglassen der 
importierten Baustoffe sind 31% der verbauten Baustoffe Recyclingbaustoffe  (Anteil 2013 praktisch 
gleich hoch, 2010 26%). Auch bezüglich des Recycling-Anteils am Baustoffbedarf liegt der Kanton Solothurn 
im Vergleich mit den Kantonen Bern, Luzern, St. Gallen, Thurgau, Zug und Zürich im Mittelfeld. 

Zur Veranschaulichung der Stoffflüsse und Materialmengen ist das KAR-Diagramm (Daten von 2014) als 
Anhang C beigefügt. 

3.4 Geltende Normen, Vorgaben, Richtlinien, Merkblätter, etc. 

Der Umgang mit mineralischen Bauabfällen und Recyclingbaustoffen ist in diversen eidgenössischen und 
kantonalen Gesetzen, Verordnungen, Vollzugshilfen des BAFU, kantonalen Merkblättern sowie Normen von 
gesamtschweizerischen und kantonalen Verbänden, Vereinigungen und Vereinen geregelt. Daneben exis-
tiert eine Vielzahl von Richtlinien, Merkblättern, Wegleitungen, Empfehlungen, etc. der gesamtschweizeri-
schen und der verschiedenen kantonalen Verbände (SKS, KSE, SBV, ARV, SIA, KBOB, VSS, www.abfall.ch, 
auch Verbände bzw. Sektionen von Verbänden anderer Kantone) und Vereine (eco-bau). Insbesondere die 
neu in Kraft gesetzte Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, 
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VVEA [14]) soll eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Rohstoffe durch die umweltverträgliche Verwertung 
von Abfällen fördern. 

Die wichtigsten geltenden Normen, Vorgaben, Richtlinien, Merkblätter, etc., welche im Kanton Solothurn 
Gültigkeit haben, sind im Anhang A aufgeführt. 

3.5 Vergleich mit anderen Kantonen und Ländern 

3.5.1 Fürstentum Liechtenstein 

[11] Umsetzungskonzept / Massnahmenplan „Einsatz von Recyclingbaustoffen bei öffentlichen Bauten“, 
Sept. 2010, Fürstentum Liechtenstein 

Das Umsetzungskonzept für den Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen bei öffentlichen Bauten 
wurde durch eine Arbeitsgruppe erarbeitet. Dabei wurde die Ist-Situation in Liechtenstein skizziert, Konflikt-
potenziale zwischen verschiedenen Interessengruppen aufgezeigt und mögliche Lösungsansätze und Mas-
snahmen formuliert, die in Liechtenstein umgesetzt werden und zu einer Verbesserung der Situation führen 
sollen. Fünf Massnahmen zur Erhöhung der Nachfrage von mineralischen Recyclingbaustoffen sollen umge-
setzt werden: 

1. Wo technisch möglich Recyclingbaustoffe bei Ausschreibungen von öffentlichen Aufträgen vorschreiben 

2. Schulungen, Informationen, Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema Baustoffrecycling organisie-
ren und unterstützen 

3. Abklärungen zu einer schrittweisen Erhöhung der Deponiegebühren einleiten 

4. Wo technisch möglich und wirtschaftlich tragbar, den Recyclinganteil in Strassenbelägen erhöhen 

5. Karte über den minimalen Grundwasserabstand von 2 Metern zur Verwertung von mineralischen Bauab-
fällen anpassen, um den Einsatzbereich von losen Recyclingbaustoffen zu erweitern 

Durch diese Massnahmen soll der Einsatz von hochwertigen Recyclingbaustoffen gezielt gefördert werden. 

3.5.2 Andere Kantone, Bundesämter 

Der Kanton Zürich hat 2005 die sog. Verwertungsregel für die Entsorgung von belasteten Bauabfällen einge-
führt (Anpassung 2014). Das Hauptziel ist das Einsparen von Deponievolumen. Kanton ZH: „Kies für Gene-
rationen“ – Strategie zur Förderung von Rückbaustoffen  (v.a. Informationsvermittlung) lm Jahr 2003 lan-
cierte das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich (AWEL) “Kies für Generationen“ – 
eine Informations- und Netzwerkplattform zur Förderung des Einsatzes von mineralischen Rückbaustoffen 
als Massnahme zur Umsetzung eines ressourcenschonenden Baustoffmanagements. Die Plattform wird 
heute von der Interessengemeinschaft "Kies für Generationen" getragen und versteht sich als Think Tank 
bzw. dient der Wissensvermittlung und Förderung des Austauschs zwischen den Akteuren. 

Der Kanton St. Gallen hat eine „Richtlinie zur ökologischen Vorbildfunktion der öffentlichen Hand bei Bau-
ten“ (04.01.2001), ebenso der Kanton Thurgau („Richtlinie des Regierungsrates betreffend die Vorbildfunkti-
on in ökologische Hinsicht der kantonalen Verwaltung und der unselbständige Anstalten des Kantons bei der 
Beschaffung von Baudienstleistungen Materialien und Gerätschaften“). 

Die „Kantonale Abfallplanung 2016, Bericht zur Abfallentsorgung“ des Kantons Aargau (herausgegeben vom 
Departement Bau, Verkehr und Umwelt) beinhaltet im Kapitel 4. („Förderung von Recyclingbaustoffen“) die 
Recycling-Strategie  Aargau (AfU, ATB, IMAG und VKB Aargau). Sie enthält einige passende Massnahmen 
und kann als gutes Beispiel verwendet werden. Auch die Abfallplanungen anderer Kantone enthalten mehr-
heitlich Strategien/ Vorgaben zum Baustoff-Recycling. 
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Der Kanton Bern ist zusammen mit dem kantonalen Kies- und Betonverband (KSE) Herausgeber einer Bro-
schüre mit Verwendungsempfehlungen, (Mineralische Recycling-Baustoffe, KSE Bern, Strategie für die An-
wendung, Febr. 2012). 

Diese enthält jedoch keine Massnahmen zur Förderung des Einsatzes von mineralischen Recyclingbaustof-
fen. Diesbezügliche Anregungen sind im Grundsatz 21 des Sachplans ADT sowie in der Empfehlung E-5 
des Sachplans Abfall enthalten. 

In allen Kantonen gibt es diverse Merkblätter zu diversen Themen (z.B. Verwendung von Elektroofenschla-
cke in Luzern, Bern und Solothurn u.a.). 

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hat eine „Techni-
sche Weisung Einsatz von mineralischen Sekundärbaustoffen im Schutzbau Immobilien“ herausgegeben, 
welche Verwendungsempfehlungen und Massnahmen zur Förderung des Einsatzes von mineralischen Re-
cyclingbaustoffen enthält. 

3.5.3 Situation in Österreich und Deutschland 

In Österreich  ist die Recycling-Baustoffverordnung vom 29. Juni 2015 am 1. Januar 2016 in Kraft getreten 
(ersetzt die Verordnung über die Trennung von bei Baumassnahmen anfallenden Materialien). Die Verord-
nung legt Anforderungen fest, die beim Abbruch von Bauwerken zu erfüllen sind, wie die Durchführung einer 
Schadstoff- und Störstofferkundung und ein geordneter sowie verwertungsorientierter Rückbau von Bauwer-
ken. Diese Massnahmen führen zu einer besseren Eignung der Abfälle für die Herstellung von mineralischen 
Recycling-Baustoffen. Darüber hinaus enthält die Verordnung Bestimmungen für die weitere Behandlung 
von Bau- und Abbruchabfällen, Qualitätsvorgaben für die herzustellenden mineralischen Recycling-Baustoffe 
und vorgegebene Einsatzbereiche. Dadurch kann eine hohe Umweltqualität der mineralischen Recycling-
Baustoffe erreicht werden, die zu mehr Vertrauen in die Verwendung dieser Baustoffe führt. 

Auch in Deutschland  soll die Situation mit einer landesweit geltenden gesetzlichen Grundlage, der sog. 
Mantelverordnung Grundwasser/Ersatzbaustoffe/Bodenschutz (MantelV), einheitlich geregelt werden. Mit 
der MantelV sollen die Verordnung zum Schutz des Grundwassers vom 9. November 2010 geändert, die 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 neu gefasst sowie die Verordnung über 
Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbau-
stoffverordnung) neu geschaffen werden. Darüber hinaus wird die Deponieverordnung geändert. Ein erster 
Arbeitsentwurf der MantelV wurde im Januar 2011 vom Bundesumweltministerium veröffentlicht und von den 
Bundesländern und der Wirtschaft scharf kritisiert. Daher wurde im Oktober 2012 ein 2. Arbeitsentwurf her-
ausgegeben, der ebenfalls keinen Konsens erzielen konnte. Seitens der Wirtschaft wurde insbesondere 
kritisiert, dass diese Neuregelung aufgrund des erhöhten zeitlichen Aufwands, der zusätzlichen Kostenbelas-
tungen sowie der Planungs- und Kalkulationsrisiken dazu führen werde, dass Bauherren und Verwender 
vom Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe abgehalten werden. Dies würde den Druck auf die sehr begrenz-
ten Deponiekapazitäten zusätzlich erhöhen und damit auch die Baukosten explodieren lassen. Seit Sommer 
2015 liegt der 3. Arbeitsentwurf vor. 

3.6 Weitere Projektgrundlagen 

�  Konzept zur Förderung des Einsatzes von Recyclingbaustoffen bei Bauten der öffentlichen Hand 
(Hoch- und Tiefbau), Martin Moser, AfU, 28.04.2015 

�  Schreiben von RR Roland Fürst vom 19.01.15 an AVT, HBA, AfU, SKS und BVSO betreffend Stra-
tegie zur Förderung von Sekundärbaustoffen bei Bauten der öffentlichen Hand 

�  Jahresgespräch Regierungsvertretung Kanton Solothurn und Solothurnischer Verband Kies-Steine-
Erden SKS, 03.12.2012, Dossier SKS 
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3.7 Akteure 

Massgebende Akteure in der Recyclingbranche: 

■ Private und öffentliche Bauherren (öffentliche: siehe http://www.eco-bau.ch/) 

■ Architekten, Planer, Ingenieure 

■ Bauhauptgewerbe, Baunebengewerbe 

■ Lieferanten/ Hersteller primärer oder sekundärer mineralischer Rohstoffe/ Bauprodukte (wie Kies-
werke, Recyclingunternehmen, Stahlwerke) sowie Deponiebetreiber/ Entsorgungsbranche im Kanton 
Solothurn und in den Nachbarkantonen 

■ Fachverbände des Bauhaupt- und -nebengewerbes (BVSO Baumeisterverband Solothurn, ist eine 
Sektion des Schweizerischen Baumeisterverbands SBV)  
Das Umwelt-Baustelleninspektorat des Baumeisterverbandes führt in ca. 40 % der Gemeinden des 
Kantons Solothurn punktuelle Prüfungen durch. 

■ Fachverbände Kies und Rohstoffe, Fachverbände mineralische Sekundärbaustoffe (SKS Solothurni-
scher Verband Kies Stein Erde, FSKB Fachverband der Schweizerischen Kies und Betonindustrie, 
ARV Aushub-, Rückbau und Recycling-Verband Schweiz) 
Die Qualitätssicherung der mineralischen Sekundärbaustoffe wird durch die Hersteller-Branche 
selbst organisiert (ARV/ FSKB). Die Kontrolle der Sammel-und Aufbereitungsplätze für mineralische 
Sekundärbaustoffe wurde vom AfU dem Inspektorat der Verbände ARV/ FSKB übertragen. 

■ Kantonale und kommunale Vollzugsbehörden 
Das AfU erteilt die erforderlichen Bewilligungen für die Aufbereitungsplätze. Die Standortgemeinden 
sind für die Kontrolle der einzelnen Anwendungsfälle bei Baustellen verantwortlich. 

■ Schulen (Aus- und Weiterbildung Bauberufe) 

■ „Normengebende Gremien“ (ARV, SIA, KBOB, VSS, eco-bau) 

■ Akkreditierungsgremien/ Zertifizierungsstellen, die auf Baustoffe spezialisiert sind (z. B. SÜGB 
Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe) 

3.8 Anwendungsmöglichkeiten von mineralischen Recyclingbaustoffen 

Mineralische Recyclingbaustoffe sollen unter Berücksichtigung ihrer Materialeigenschaften und von grundle-
genden ökologischen Auflagen eingesetzt werden. In der Regel ist ein Einsatz der mineralischen Recycling-
baustoffe zu gleichen Zwecken wie bei der erstmaligen Verwendung anzustreben. 

Sie können je nach mineralischem Recyclingbaustoff2  

■ in loser Form  (als Granulat), mit bzw. ohne Deckschicht, bzw.  

■ in  hydraulisch bzw. bituminös gebundener Form  

eingesetzt werden (gemäss den Vorgaben in [21] bzw. in kantonalen Merkblättern, siehe nachfolgende Ab-
bildung). 

                                                      
2 Asphaltgranulat, Recycling-Kiessand P, Recycling-Kiessand A, Recycling-Kiessand B, Betongranulat, Mischabbruch-
granulat, Dachziegelgranulat, Elektroofenschlacke als Recyclingkies, Grobschotter (Bahnschotter) 
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Abbildung 3.1 Verwendungsmöglichkeiten gemäss Bauabfall-Richtlinie ([21] 

In Abbildung 3.1 sind weitere gängige Recyclingbaustoffe wie Dachziegelgranulat, Elektroofenschlacke und 
Gleisschotter nicht enthalten. 

Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Verwendungseinschränkungen hinsichtlich Gewässersch utz : 

�  in loser Form in Grundwasserschutzzonen und -arealen nur mit Bewilligung der zuständigen kanto-
nalen Fachstelle, 

�  Einhaltung Mindestabstand vom Grundwasser von 2 m, 

�  kein Einsatz für Sicker- und Drainageschichten, 

�  kein Einsatz für Damm- und Geländeaufschüttungen3, Schichtstärke max. 2 m 2. 

Unter Einhaltung der obgenannten Vorgaben können im Tief- und Strassenbau sowie im Hochbau bestimm-
te mineralische Recyclingbaustoffe grundsätzlich für praktisch alle Bauteile  verwendet werden. Eine gute 
Übersicht, welche mineralischen Recyclingbaustoffe unter Einhaltung der bautechnischen Anforderungen  
für welche Bauteile eingesetzt werden können, gibt die entsprechende Broschüre des Kantons Bern (siehe 
Auszug im Anhang D ): 

[12] “Mineralische Recycling-Baustoffe – Verwendungsempfehlungen für den Kanton Bern“, BVE Bau-, 
Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern und KSE Bern, 2014 

Die Qualitätsprüfung  gemäss Bauabfall-Richtlinie ([21]), welche durch die Branchenverbände ARV und 
FSKB organisiert wird (Stichprobenkontrollen), umfasst nur die stoffliche Zusammensetzung . Der Nach-
weis, dass die bautechnischen Anforderungen  (gemäss den SN-Normen) eingehalten werden, wird durch 
den Anbieter des mineralischen Recyclingbaustoffs erbracht. Die Firmen betreiben nach der Norm SN EN 
670 119-NA eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK). Dies wird mit einer Erstbewertung und einer 
laufenden Überwachung in der Leistungserklärung der Firmen dokumentiert. Die Firmen können eine exter-
ne Überwachung der WPK durch auf Baustoffe spezialisierte Zertifizierungsfirmen (z. B. SÜGB Schweizeri-
scher Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe) durchführen lassen. 

                                                      
3 Ausnahme: Recycling-Kiessand P 
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4. Vorgehen 

Der Inhalt des Konzeptes und der Massnahmenplan wurden von der „Arbeitsgruppe Recyclingbaustof-
fe“ erarbeitet. Der Arbeitsgruppe gehörten folgende Personen an: 

-  Reinhold Dörfliger Jun., Vorstandsmitglied SKS 

-  Bruno Fuchs, Präsident BVSO (Sektions-Delegierter bei SBV) 

-  Felix Hofer, Vorstandsmitglied SKS, Vorsitz Kommission für RC-Baustoffe/mineralische Rück-
baustoffe des ARV 

-  Christoph Müller, Vorstandsmitglied BVSO (Sektions-Delegierter bei SBV) 

-  Jürg Wyss, Vorstandsmitglied SKS 

-  Christoph Zeltner, Leiter Qualität und Umwelt bei Stahl Gerlafingen AG 

-  Dieter Fux, AVT 

-  Silvan Nünlist, HBA 

-  Martin Moser, AfU (Leitung) 

Administrative und inhaltliche Begleitung: Andrea Walther und Stephan Wüthrich, CSD INGENIEURE AG. 

Um zu definieren, wo die Gründe für den heute eher noch zurückhaltenden Einsatz der mineralischen Re-
cyclingbaustoffe liegen und welche Massnahmen ergriffen werden sollen, wurden von der Projektgruppe als 
erstes die Handlungsfelder erarbeitet. Die Vertreter der kantonalen Ämter, beteiligten Akteure und Bran-
chenvertreter brachten dabei ihre verschiedenen Sichtweisen und Erfahrungen ein. So konnten ganz unter-
schiedliche Ursachen identifiziert werden, die die einzelnen Hemmnisse für den Einsatz der mineralischen 
Recyclingbaustoffe darstellen (vgl. Abschnitt 5.2). Zudem wurde geprüft, ob von anderen Kantonen (und 
Liechtenstein) identifizierte Gründe für den heute eher zurückhaltenden Einsatz von mineralischen Recyc-
lingbaustoffen, auch auf den Kanton Solothurn zutreffen. 

In einem nächsten Schritt wurden daraus Lösungsansätze abgeleitet, d.h. es wurde diskutiert, welche Mass-
nahmen ergriffen werden könnten, um die identifizierten Handlungsfelder wirksam anzugehen. Die Lösungs-
ansätze wurden mittels eines Mind-Map entwickelt und visualisiert. Die gruppierten einzelnen Lösungsansät-
ze wurden dann thematisch in Massnahmenpaketen zusammengefasst. 

Die einzelnen Massnahmen bzw. z.T. Massnahmenpakete wurden einer ersten Priorisierung unterzogen und 
dabei in Tabellenform überführt. Als erstes wurden für alle Massnahmen die Vor- und Nachteile  erarbeitet. 
Gleichzeitig wurde eine erste Bewertung vorgenommen in Form einer intuitiven Beurteilung der Erfolgs-
chancen  (d.h. wie leicht die Umsetzung der Massnahme erreicht werden kann) und der geschätzten Wir-
kung zur Zielerreichung  (d.h. wie viel die Massnahme dazu beiträgt, dass mehr mineralische Bauabfälle 
rezykliert werden bzw. mehr mineralische Recyclingbaustoffe eingesetzt/ verwendet werden). Dabei wurde 
mit 3 Klassen (hoch/gross, mittel, klein/tief/gering) gearbeitet. Nach der Ergänzung der Tabelle mit einer 
groben Einschätzung der Kosten (ebenfalls in 3 Klassen) wurde eine erneute Priorisierung der Massnahmen 
vorgenommen. Jedes einzelne Mitglied der Arbeitsgruppe musste die wichtigsten 10 Massnahmen auswäh-
len und in eine persönliche Prioritätenordnung setzen. Diese Priorisierung wurde ausgewertet (d.h. wie vie-
len Mitgliedern der Arbeitsgruppe die entsprechende Massnahme wie wichtig war), so dass sich für jede 
Massnahme eine Gesamt-Priorisierung  ergab. Zudem wurde für jede Massnahme abgeschätzt,  

■ ob die Massnahme überhaupt vom Kanton selbst oder von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe durch-
geführt werden kann, oder ob diese gar nicht die Kompetenz dazu hat (Ausschlusskriterium), 

■ in wessen Zuständigkeit / Kompetenzbereich die Ausführung der Massnahme liegt und wer die Ver-
antwortung/ Federführung dafür übernimmt, 
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�  welchen Zeitbedarf  die Massnahme hat und bis zu welchen Termin die Massnahme umgesetzt sein 
soll, 

�  wie hoch Kostenaufwand  für die Realisierung der Massnahme ist (Grössenordnung) und 

�  wie kontrolliert werden soll, ob die Massnahme gemäss der Terminvorgabe umgesetzt wurde (Er-
folgskontrolle ). 

Anhand der Gesamt-Priorisierung, der Kosten sowie der Erfolgschancen und der geschätzten Wirkung zur 
Zielerreichung wurde entschieden, welche Massnahmen weiterverfolgt werden sollen. Dabei wurden nur 
Massnahmen ausgewählt, welche man als Kanton überhaupt beeinflussen kann und welche eine Wirkung 
erzielen (vgl. Abschnitt 6). So wurde z.B. entschieden, dass die Massnahme ‘Sammeln von Daten‘ nicht 
weiterverfolgt wird, aber dass dennoch geprüft werden soll, ob das diesbezüglich bereits vorhandene In-
strument sinnvoll und vollständig ist. 

Daraus resultierte der im Anhang D enthaltene Massnahmenplan. 

Im Weiteren wurde zu jeder der ausgewählten Massnahmen bzw. Massnahmenpakete ein Massnahmenblatt 
erstellt, welches die Massnahme beschreibt (Ziele, Inhalt, Ressourcenbedarf, Kosten), allfällige Abhängigkei-
ten und Zielkonflikte darlegt und die Verantwortlichkeiten bezeichnet. Die Massnahmenblätter dienen als 
Grundlage für die konkrete Umsetzung und das Controlling der einzelnen Massnahmen. 
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die Empfehlung, solchen Ausbauasphalt thermisch zu behandeln. Dies ist bis anhin nur im Ausland möglich, 
was sich jedoch bis 2026 noch ändern könnte. 

5.2 Handlungsfelder und Lösungsansätze 

Als „Hemmnisse“ gegen den Einsatz  von mineralischen Recyclingbaustoffen bzw. Gründe für die man-
gelnde Nachfrage  nach mineralischen Recyclingbaustoffen wurden identifiziert: 

�  mangelnde Akzeptanz der mineralischen Recyclingbaustoffe aufgrund von: 

-  mangelnden Kenntnissen (fehlendes Wissen) über mineralische Sekundärbaustoffe 

-  „Dschungel“ von sehr vielen Vorschriften / Normen etc. (schwierig, Übersicht zu behalten) 

-  Vorurteilen (Falschwissen) gegenüber mineralischen Recyclingbaustoffen 

-  fehlendem Vertrauen aufgrund schlechter Erfahrungen, z.B. mit der Materialqualität in der 
Vergangenheit (nicht mehr aktuelles Wissen) 

-  und kein/ mangelndes Interesse, sein Wissen auf den neusten Stand zu bringen (v.a. Planer) 

�  Stoffkreisläufe, Rückbau und Entsorgung ist an Hochschulen (z.B. Architekturstudium) selten ein 
Thema 

�  illegale Recycling-Aufbereitungsplätze (meist mobile Anlagen), die sich nicht an Vorschriften halten 
und z.T. mineralische Recycling-Materialien in schlechter Qualität produzieren, ramponieren den Ruf 
des mineralischen Recycling-Materials (zuständige Behörde hat nicht genügend Ressourcen, um 
laufend alle bestehenden illegalen Aufbereitungsplätze und -anlagen ausfindig zu machen) 

�  Thema Qualität: 

-  Zielkonflikt: Das Einhalten der strengeren SN-Normen (welche die bautechnischen Anforde-
rungen definieren) bedeutet, dass der Einsatz von mineralischen Recycling-Materialien, wel-
che die Anforderungen an die stoffliche Zusammensetzung gemäss Bauabfall-Richtlinie ([21]) 
erfüllen (Qualitätsprüfung durch Branchenverbände ARV, FSKB) nicht immer gefördert wer-
den kann, weil der Einsatz nur dort möglich ist, wo das mineralische Recycling-Material die 
bautechnischen Anforderungen erfüllt. 

-  Im Bereich der Qualitätssicherung der Herstellung der mineralischen Sekundärbaustoffe be-
steht Handlungsbedarf (Risiko von Schäden wenn die Qualität nicht gesichert ist, dann man-
gelnde Akzeptanz der mineralischen Sekundärbaustoffe seitens der Planer). Leistungserklä-
rung (WPK) liegt nicht immer vor und Zertifizierung wird vom Bauherr nicht immer verlangt. 

-  Qualitätskontrollen heute nur als Stichproben, Qualitätsnachweis ungenügend; Zielkonflikt: 
Durch mehr Überwachung steigt der personelle Aufwand für die Prüfungen/ Qualitätssiche-
rung, damit steigen die Kosten für mineralische Recyclingprodukte 

-  Bautechnische Gleichwertigkeit von mineralischen Primär- und Sekundärbaustoffen anstreben 
durch Bestellung nach funktionalen und normativen Anforderungen und keine Differenzierung 
Recycling-Materialien 

�  keine wirtschaftlichen Vorteile (mangelnde Konkurrenzfähigkeit der Preise) aufgrund von: 

-  Mehrkosten bei Produktion (Aufbereitung) gegenüber Primärbaustoffen (Frage, ob RC-Stoffe 
heute/in Zukunft wirklich teurer sind als Primärmaterial, Kostenwahrheit) 

-  Gebühren für Abbaustellen- und Deponiebetreiber sind niedrig 
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7. Schlussbemerkungen und weiteres Vorgehen 

Zur Kontrolle der Umsetzung der Massnahmen soll eine Begleitgruppe  (“Begleitgruppe Recyclingbaustoffe 
Kanton Solothurn“) eingesetzt werden, welche die Umsetzung des vorliegenden Massnahmenplans begleitet 
und in welcher allfällig nötige Anpassungen besprochen werden. In der Begleitgruppe sollen die beteiligten 
Ämter (AVT, HBA, AfU) und die Verbände (SKS, BMVSO, SIA) vertreten sein. Sie soll sich in regelmässigen 
Abständen treffen. So kann zugleich ein wirksames Instrument für die öffentliche Hand und die Branche 
geschaffen werden, welche sich für gute Rahmenbedingungen und praktikable Normen in Bezug auf minera-
lische Recyclingbaustoffe einsetzt. 

In erster Priorität  sollen die Massnahmen 01, 02, 04, 05, 07 und 09 angegangen werden. Dabei stehen 
insbesondere die rasche Erstellung von Vorgaben für die Ausschreibungstexte im Vordergrund, damit diese 
bei den Submissionen des AVT im Herbst 2016 bereits angewendet werden können. Gleichzeitig soll die 
Broschüre (Massnahme 1), welche die Einsatzmöglichkeiten von mineralischen Recyclingbaustoffen grafisch 
aufzeigt, ebenfalls mit hoher Priorität vorangetrieben werden. Sie dient als Grundlage für diverse andere 
Massnahmen. Die dafür benötigten Ressourcen (für alle kurzfristigen Massnahmen zusammen) für die ers-
ten 2 Jahre werden auf rund CHF 51‘000.- externe Kosten plus 35 Arbeitstage der kantonalen Verwaltung 
(Aufwand intern) geschätzt. 

Bei den Massnahmen, deren Umsetzung mittelfristig  (d.h. in den Jahren 2 bis 5 ab Beginn der Umsetzung 
des Massnahmenplans) vorgesehen ist (Massnahmen 03, 06, 08 und 10), werden die Ressourcen wie folgt 
abgeschätzt: CHF 21‘000.- externe Kosten plus 17 Arbeitstage der kantonalen Verwaltung (Aufwand intern). 

Bei den Massnahmen 02, 04, 05, 09 und 10 handelt es sich um Daueraufgaben , welche in einem zweiten 
Schritt umgesetzt werden sollen. Dafür werden in den Jahren 3 bis 10 ab Beginn der Umsetzung des Mass-
nahmenplans insgesamt folgende Ressourcen benötigt (geschätzt): CHF 28‘000.- externe Kosten plus 48 
Arbeitstage der kantonalen Verwaltung (Aufwand intern), bzw. pro Jahr CHF 3‘500.- plus 6 Arbeitstage. 

Die benötigten finanziellen und personellen Ressourcen aller Massnahmen können wie folgt zusammenge-
stellt werden (geschätzt): 

Ressourcen extern 
(Kosten)  

[CHF] einmalig  
[CHF] jährlich  

(ab 2. Jahr)  
[CHF] total  

bei einer Laufzeit von 10 Jahren 

68‘000.- 3‘500.- 100‘000.- 

    

Ressourcen intern 

(Aufwand in  
Arbeitstagen)  

[d] einmalig  
[d] jährlich 

(ab 2. Jahr)  

[d] total  

bei einer Laufzeit von 10 Jahren  

65 6 100 (oder ca. 10 pro Jahr) 

Tabelle 7.1 Ressourcenbedarf total (für alle Massnahmen des Massnahmenplans, geschätzt) 

 

Mit dem vorliegenden Umsetzungskonzept mit Massnahmenplan und der Umsetzungskontrolle durch die 
Begleitgruppe wird ein effektives Instrument zur Förderung des Einsatzes von mineralischen Recyclingbau-
stoffen im Kanton Solothurn geschaffen. Das Konzept beinhaltet wirksame Massnahmen, die von den betei-
ligten Akteuren AfU, AVT, HBA sowie SKS und BVSO umgesetzt werden können. Zusätzlich wird angestrebt, 
den Vollzug möglichst innerhalb der Nordwestschweiz zu harmonisieren und so gemeinsam stärkeren Ein-
fluss auf die normengebenden Gremien zu nehmen. 

Durch die Genehmigung des Umsetzungskonzepts mit Massnahmenplan durch den zuständigen Regie-
rungsrat soll innerhalb der BJD die notwendige Behördenverbindlichkeit erreicht werden. 



 

 

ANHANG A  IM KANTON SOLOTHURN GELTENDE NORMEN, 
RICHTLINIEN, ETC. 

 
  







 

 

ANHANG B  VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN 
 
  



 

 

AfU Amt für Umwelt des Kantons Solothurn 
ARV  Schweizerische Verband für das Aushub-, Rückbau- und Recyclingwesen 
AVT Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn 
BAFU Bundesamt für Umwelt 
BAV Bundesamt für Verkehr 
BBL Bundesamt für Bauten und Logistik 
BJD Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn 
BPUK Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren Konferenz,  
BVSO  Baumeisterverband Solothurn 
Cercle déchets  Vereinigung der Fachleute für Abfall und Ressourcen beim Bund und bei den Kantonen 

(Arbeitsgruppe der KVU) 
eco-bau  Verein eco-bau 
EN Europäische Norm 
EOS Elektroofenschlacke 
FSKB  Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie 
GWBA Gesetz über Wasser, Boden und Abfall 
HBA Hochbauamt des Kantons Solothurn 
KB’CH Konferenz der Schweizer KantonsbaumeisterInnen und KantonsarchitektInnen, Regio-

nalkonferenzen: u.a. Region Nordwestschweiz (SO, AG, BS, BL) 
KBOB  Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren 
KIK  Konferenz der Kantonsingenieure (Fachkonferenz der BPUK)  
KINWE  Regionalkonferenz der Kantonsingenieure der Nordwestschweiz (Regionalkonf. der 

KIK) 
KSE Bern  Kantonaler Kies-und Betonverband Bern 
KVU Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz 
LVA Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen 
SBV  Schweizerischer Baumeisterverband 
SIA  Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 
SKS  Solothurnischer Verband Kies-Steine-Erden 
SN Schweizer Norm 
SN EN Auf europäischer Ebene erarbeitete Norm, die in das Schweizer Normenwerk aufge-

nommen wurde 
SÜGB Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe 
SR Systematische Rechtssammlung 
USG Umweltschutzgesetz 
VSB Verband Schweizerischer Betontechnologen 
VSS  Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute 
VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen 
VVEA Abfallverordnung 
 

  



 

 

ANHANG C  KAR-DIAGRAMM DER STOFFFLÜSSE KANTON SOLO-
THURN 2014 

 
 





 

 

ANHANG D  AUSZUG AUS DER BROSCHÜRE DES KANTONS 
BERN, [12] (SEITEN 2 UND 3 VON 4) 
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